
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Dynardo GmbH  
für die Durchführung von Seminarveranstaltungen  
 

1. Anmeldung 
1.1. Die Anmeldung zur Teilnahme 

erfolgt durch Übersendung des 
Anmeldeformulars. Der Vertrag 
kommt mit Rücksendung einer 
Teilnahmebestätigung oder durch 
die tatsächliche Zulassung zu der 
Veranstaltung zustande. 

1.2. Dynardo weist darauf hin, dass 
Anmeldungen unter Inanspruch-
nahme von Studentenermäßigun-
gen gegenüber anderen Interes-
senten zurückgestellt werden. 

1.3. Vertragspartner von Dynardo wird, 
wer im Anmeldeformular als Fir-
ma/Hochschule genannt wird, an-
sonsten der Teilnehmer persön-
lich. 

1.4. Wünsche nach einer Hotelreservie-
rung werden nur bearbeitet, wenn 
sie bis spätestens zwei Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn einge-
hen. Der Teilnehmer erhält bei er-
folgreicher Vermittlung eine Bu-
chungsbestätigung. 

2. Vergütung 
2.1. Die Vergütung für die Durchfüh-

rung der Veranstaltung richtet sich 
nach der Angabe in der Seminar-
einladung. 

2.2. Die Vergütung wird nach Ab-
schluss der Veranstaltung in Rech-
nung gestellt und ist sofort ohne 
Abzüge zur Zahlung fällig. 

3. Absage der Teilnahme 
Nach Erhalt der Teilnahmebestäti-
gung ist die ordentliche Kündigung 
des Vertrages ausgeschlossen. Die 
Pflicht zur Zahlung der Vergütung 
besteht auch, wenn der Teilneh-
mer die Veranstaltung nicht wahr-
nimmt. Die Vergütungspflicht ent-
fällt in diesem Fall nur dann, wenn 
eine schriftliche Absage spätestens 
zwei Wochen vor Seminarbeginn 
bei Dynardo eingegangen ist. Im 
übrigen gelten für die Herabset-
zung der Vergütung im Fall des 
Fernbleibens von der Veranstal-
tung die gesetzlichen Bestimmun-
gen (§ 615BGB). 

4. Absage und Änderung der 
Veranstaltung 

4.1. Dynardo ist berechtigt, die Veran-
staltung abzusagen, wenn einer 
der in der Einladung oder im Ver-
trag vorgesehenen Referenten in-
folge kurzfristiger Erkrankung an 
der Durchführung der Veranstal-
tung gehindert ist und die Bereit-
stellung eines Ersatzdozenten für 
Dynardo unmöglich oder unzu-
mutbar ist. 

4.2. Dynardo ist ferner zur Absage der 
Veranstaltung berechtigt, wenn die 
zwei Wochen vor Beginn der Ver-
anstaltung eingegangenen Anmel-
dungen ohne Ermäßigungsantrag 
weniger sind als die genannte 
Mindestteilnehmerzahl. 

4.3. Die Absage des Kurses erfolgt in 
jedem Fall unverzüglich nach 
Kenntnis des Hinderungsgrundes. 

4.4. Die zulässige Absage durch Dy-
nardo stellt einen Rücktritt vom 
Vertrag dar. Dynardo ist in diesem 
Falle nicht verpflichtet, Ersatz für 
vergeblich aufgewandte Reise- 

4.5. und Übernachtungskosten oder für 
Arbeitsausfall zu leisten. 

4.6. Dynardo ist berechtigt die genann-
ten Referenten durch andere Per-
sonen zu ersetzten und den Inhalt 
der Veranstaltung gegenüber den 
Angaben in der Einladung abzuän-
dern, soweit diese Änderung für 
den Vertragspartner unter Berück-
sichtigung der Interessen von Dy-
nardo zumutbar ist. 

4.7. Dynardo ist zur Verschiebung einer 
Veranstaltung auf einen anderen 
Tag bzw. Zeitraum berechtigt, 
wenn dies dem Teilnehmer zwei 
Wochen vor dem ursprünglichen 
Beginn mitgeteilt wird. Nach die-
sem Zeitpunkt ist Dynardo zu einer 
Terminverschiebung nur berech-
tigt, wenn die Voraussetzungen 
der Ziffer 4.1 oder 4.2 vorliegen 
und die Verschiebung dem Teil-
nehmer unverzüglich mitgeteilt 
wird. Der Vertragspartner ist in-
nerhalb von einer Woche nach Er-
halt der Mitteilung über die Ter-
minverschiebung zur schriftlichen 
Absage des Seminars ohne Kosten 
berechtigt.  

5. Pflichten und Haftung von 
Dynardo  

5.1. Dynardo gibt dem Teilnehmer die 
Gelegenheit sich mit den in der 
Einladung beschriebenen Lehrin-
halten vertraut zu machen.  

5.2. Dem Teilnehmer übergebene 
Seminarunterlagen sowie leihweise 
gestellte Hard- und Software die-
nen lediglich Lernzwecken. Dynar-
do haftet daher für Mängel dieser 
Sachen nur insoweit, als der 
Zweck der Veranstaltung hierdurch 
beeinträchtigt wird. Eine Minde-
rung der Vergütung aus diesem 
Grunde ist ausgeschlossen. 

5.3. Dynardo haftet außer im Falle der 
schuldhaften Verletzung von Ver-
tragspflichten, deren Einhaltung 
für die Erreichung des Vertrags-

zwecks von wesentlicher Bedeu-
tung ist, gleich aus welchem 
Rechtsgrund nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. 

6. Pflichten des Teilnehmers 
6.1. Die für die Unterrichtszwecke 

leihweise überlassene Hard- und 
Software ist pfleglich zu behan-
deln. Der Teilnehmer ist nicht be-
rechtigt, eigene Software auf 
Rechner von Dynardo zu installie-
ren. Es ist dem Teilnehmer nicht 
gestattet, die von Dynardo über-
lassene Software zu kopieren oder 
von den Rechnern, die seitens dy-
nardo überlassen werden, irgend-
welche Daten zu kopieren bzw. 
herunter zu laden. 

6.2. Seminarunterlagen dürfen vom 
Teilnehmer weder im ganzen noch 
in Auszügen kopiert werden. 

7. Datenerfassung 
Der Teilnehmer erklärt sich damit 
einverstanden, dass seine Daten 
unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Regelungen gespei-
chert und genutzt werden. 

8. Gerichtsstand 
Ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Ansprüche aus diesem Ver-
tragsverhältnis ist das für Weimar 
zuständige Gericht, wenn der Ver-
tragspartner Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist. 


